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So entstehen die  
Umweltzeichen-Richtlinien 

BMLFUW ... BM für Land- u. Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
VKI ... Verein für Konsumenteninformation

Einstellung des Verfahrens

Ablehnung des Vorschlages

Auflagen

Annahme

Annahme

Produkt/Dienstleistungs-Vorschläge
von Herstellern, Institutionen, Interessensvertretungen,

Wirtschaft, NGO`s etc.

Beirat Umweltzeichen
Vorsitz BMLFUW

Richtlinien-Ausarbeitungsbeschluss
einfache Mehrheit

Richtlinienvorschlag
Ausarbeitung durch VKI/BMLFUW

Fachausschuss
Debatte und Erarbeitung eines 

Richtlinien-Entwurfes, Vorsitz VKI

Bericht
über Fachausschussergebnis

Beirat Umweltzeichen
Diskussion und Beschluss

Stellungnahme zum Richtlinienbeschluss
durch BMLFUW

Genehmigung, Veröffentlichung
der Richtlinie durch BMLFUW
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Vom Antrag zur  
Umweltzeichen-Verleihung 

Ergänzungen

Bekunden des Antragsinteresses
durch Betrieb bzw. Bildungseinrichtung beim VKI

ev. 
Berichtigung 
bzw. Ergän-
zungen

Übermittlung der Antragsunterlagen
durch den VKI

Gesamt-Gutachten
einer qualifizierten Prüfstelle,

Beauftragung durch Antragsteller

Vorlage 
von Antragsunterlagen und 

Gutachten beim VKI

Verleihung
durch Umweltminister sowie
Bildungsministerin (Schulen)

Überprüfung
VKI, BMLFUW

Umsetzung der Richtlinie 
im Tourismusbetrieb bzw. in der Bil-

dungseinrichtung ev. Beratung

Überprüfung des 
Tourismusbetriebes bzw. der Bildungs-

einrichtung durch unabhängige/n PrüferIn

Vorlage 
des Prüfprotokolls 

beim VKI

Umsetzung der Richtlinie
betreffend Produkt 

und Betrieb

TOURISMUS-
BETRIEBE

PRODUKTE

BILDUNG
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Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 
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